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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 5 
o Bezeichnung der Statistik: Fünfjährliche Güterverkehrsstatistik der Eisenbahn 
o Berichtszeitraum: Kalenderjahr 
o Erhebungstermin: Folgejahr 
o Periodizität: fünfjährlich 
o Erhebungsgesamtheit: Fahrzeuge und Beschäftigte im Schienen-Güterverkehr. 
o Erhebungseinheiten: Unternehmen, die Güterverkehr auf dem deutschen Schienennetz des 

öffentlichen Verkehrs betreiben. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 6 
o Erhebungsinhalte: Anzahl an Fahrzeugen, Waggons und Beschäftigten im Schienen-

Güterverkehr. 
o Zweck der Statistik: Gewinnung zuverlässiger, umfassender, differenzierter, bundesweit 

vergleichbarer Daten des zur Güterbeförderung auf dem deutschen Schienennetz zur Verfügung 
stehenden rollenden Materials und zu den im Schienen-Güterverkehr eingesetzten 
Beschäftigten. 

o Hauptnutzer der Statistik: Verkehrsministerien des Bundes und der Länder, Verbände der 
Verkehrsträger, Generaldirektion MOVE (Mobility and Transport) der EU, Eurostat (Statistikamt 
der EU), Forschungsinstitute, Unternehmen der Verkehrswirtschaft und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

3 Methodik Seite 7 
o Art der Datengewinnung: Vollerhebung mit Auskunftspflicht. 
o Erhebungsinstrumente: Für die Übermittlung der statistischen Meldungen wird das Online-

Meldeverfahren IDEV angeboten. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 7 
o Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Inkonsistente Daten und sonstige mögliche fehlerhafte 

Angaben innerhalb der Unternehmensmeldungen werden mittels manueller und maschineller 
Plausibilitätsprüfungen erkannt und ggf. nach Rücksprache mit den Auskunftspflichtigen 
korrigiert. 

o Gesamtbewertung: Die Qualität der Ergebnisse korreliert mit der Qualität des Berichtskreises 
sowie der Qualität der Meldungen. Details hierzu finden sich in Abschnitt 4. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 8 
o Aktualität: Die Zeitspanne zwischen Berichtszeitraum und erstem Veröffentlichungstermin 

beträgt 10 1/2 Monate. 
o Pünktlichkeit: Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2020 wurden mit zwei Monaten Verspätung 

veröffentlicht. 

6 Vergleichbarkeit Seite 8 
o Zeitliche Vergleichbarkeit: Die zu erhebenden Merkmale haben sich seit dem Berichtsjahr 2005 

nicht geändert. Im Vergleich zu den Vorerhebungen haben sich die Klassifizierungen bei den 
Fahrzeugen und Beschäftigten geändert. 

o Räumliche Vergleichbarkeit: Es werden ausschließlich Ergebnisse für ganz Deutschland 
veröffentlicht. 
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7 Kohärenz Seite 8 
Die statistikinterne Kohärenz ist gegeben. Zur statistikexternen Kohärenz sind die ausführlichen 
Hinweise in Kapitel 7 zu beachten. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 9 
o Publikationswege: Die Ergebnisse dieser Statistik werden in der Fachserie 8 Reihe 2.1 

(Betriebsdaten des Schienenverkehrs) bereitgestellt. 
o Kontaktinformation: Kontaktformular 
o Weiterführende Veröffentlichungen: Nicht vorhanden. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 9 
- 
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die Grundgesamtheit bilden Unternehmen, die Güterverkehr auf dem inländischen Schienennetz des öffentlichen 
Verkehrs betreiben. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Erhebungseinheiten sind in- und ausländische Unternehmen, die Güterverkehr auf dem inländischen Schienennetz 
des öffentlichen Verkehrs betreiben. Die Erhebungseinheit Unternehmen entspricht in der Schienen-
Güterverkehrsstatistik der kleinsten rechtlich selbstständigen Einheit, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen 
Gründen Bücher führt. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Deutschland (ab 1991): Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Gebietsstand seit dem 03.10.1990. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Der Berichtszeitpunkt ist jeweils der 31.12. eines Jahres. 

1.5 Periodizität 
Die Erhebung wird fünfjährlich durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
o Nationale Gesetzgebung: Verkehrsstatistikgesetz (VerkStatG) in Verbindung mit dem 

Bundesstatistikgesetz (BStatG). 
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter 
https://www.gesetze-im-internet.de. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich 
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben weitergegeben werden. Die Namen und Adressen der 
Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen 
oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung 
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder 
Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger 
von Einzelangaben sind. 

An oberste Bundes- oder Landesbehörden sowie an von diesen beauftragte Gutachter dürfen für Zwecke der 
Planung, nicht jedoch zur Regelung von Einzelfällen, statistische Ergebnisse übermittelt werden, auch soweit 
einzelne Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen (§ 28 VerkStatG). 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Ein Geheimhaltungsverfahren kommt nicht zum Einsatz, da das VerkStatG tiefgegliederte Darstellungen zulässt, 
auch sofern hinter Tabellenfeldern Einzelfälle stehen. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität 
unserer Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. Die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und 
um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten 
Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität 
zusammengetragen sind. Ferner wird laufend geprüft, ob es neue berichtspflichtige Unternehmen gibt 
(Berichtskreisaktualisierung). Dazu wird insbesondere auf Informationen des Eisenbahnbundesamts 
zurückgegriffen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/
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1.8.2 Qualitätsbewertung 
Stichprobenbedingte Fehler können ausgeschlossen werden, da es sich um eine Totalerhebung handelt. 

Die Berichtskreispflege ist in den letzten Jahren deutlich herausfordernder geworden, da sich der Markt für 
Schienengütertransporte sehr dynamisch entwickelt hat. Bei Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Ausland haben 
und keine deutsche Niederlassung betreiben, ist es rechtlich faktisch nicht möglich, die Auskuftspflicht 
durchzusetzen. Daher kann sich die Datengewinnung bei diesen Unternehmen schwierig gestalten. 

Durch die Vollständigkeit des durch Verwaltungsdaten gepflegten Berichtskreises, die Datenprüfung im 
Aufbereitungsprozess sowie den geringen Antwortausfall ist die Genauigkeit insgesamt als gut zu bewerten. 

Details zu den Qualitätskriterien finden sich in Abschnitt 4. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Befragung sowohl inländischer als auch ausländischer Unternehmen zu ihren auf dem inländischen Schienennetz 
des öffentlichen Verkehrs eingesetzten Fahrzeugen sowie zum Personal im Schienen-Güterverkehr. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
DIN 25003 „Systematik der Schienenfahrzeuge“ für die Klassifizierung der Güterwagen. 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
o Art der Fahrzeuge: 

Es werden Triebfahrzeuge und Güterwagen unterschieden. Triebfahrzeuge dienen der Zugförderung, können aber 
auch einzeln fahren. Güterwagen werden zur Beförderung von Gütern unterschiedlichster Arten genutzt. 

o Ladekapazität: 
Die Ladekapazität beschreibt die technisch maximal zugelassene Zuladung der Fahrzeuge. Das Eigengewicht der 
Fahrzeuge bleibt dabei unberücksichtigt. 

o Beschäftigte nach Einsatzart: 
Hier sind die im Schienen-Güterverkehr tätigen Personen nach Einsatzarten aufgegliedert zu melden. Personen, 
die nicht in den genannten Einsatzfeldern tätig sind, bleiben unberücksichtigt. Beschäftigte, die nicht eindeutig 
einem Einsatzgebiet zugeordnet werden können, sind dem Bereich zuzuordnen, in dem der Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit liegt. Tätige Personen sind die voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, 
geringfügig Beschäftigte, Beamtinnen/Beamte, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten, 
Volontärinnen/Volontäre sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die am 
Stichtag in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zum Unternehmen oder zur Einrichtung standen und auf der 
Grundlage eines Arbeits- bzw. vergleichbaren Dienstvertrages mit der Erhebungseinheit ein Entgelt in Form von 
Lohn, Gehalt, Gratifikation, Provision oder Sachbezügen erhalten haben. Hierzu zählen auch kurzzeitig abwesende 
Personen (z.B. bei Krankheit, bezahltem Urlaub oder Sonderurlaub, Mutterschutz und Elternzeit mit einer Dauer 
von insgesamt weniger als einem Jahr). Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehrenamtlich tätige Personen 
sowie Arbeitskräfte, die von einem anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung überlassen wurden 
(Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer) oder im Auftrag anderer Unternehmen tätig waren, sind ebenfalls 
mitzuzählen. Personen, die länger als ein Jahr abwesend sind, sind hingegen nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls 
nicht zu berücksichtigen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem anderen Unternehmen gegen Entgelt 
überlassen wurden. Bei ausländischen Unternehmen sind ausschließlich Personen zu berücksichtigen, die am 
Stichtag in rechtlich unselbstständigen Unternehmensteilen bzw. Zweigstellen im Bundesgebiet tätig waren. Bei 
inländischen Unternehmen sind Personen in rechtlich unselbstständigen Unternehmensteilen bzw. Zweigstellen 
außerhalb des Bundesgebiets herauszurechnen. 

Weitere Erläuterungen und Definitionen finden sich im „Glossar für die Verkehrsstatistik“ der europäischen 
Statistikbehörde Eurostat. 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Ergebnisse dienen der Gewinnung zuverlässiger, umfassender, differenzierter und bundesweit vergleichbarer 
Daten und damit u. a. als Grundlage für verkehrspolitische Entscheidungen und Maßnahmen der obersten 
Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder sowie von EU-Institutionen. 

Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen Ministerien (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), 
Bundesbehörden, wissenschaftliche Institute, Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), 

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-19-004
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-19-004
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Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), Hafenverwaltungen, Verbände bzw. Organisationen des 
Eisenbahnverkehrs. 

Ergebnisse dieser Statistik werden zudem an Eurostat übermittelt, dass diese für die Erstellung europäischer 
Verkehrsstatistiken nutzt. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Hauptnutzerinnen und Hauptnutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung. Die von 
Seiten der Europäischen Kommission, den Ministerien, Wirtschaftsverbänden und Interessenvertretungen usw. 
geäußerten Forderungen werden bei der Konzipierung des gesetzlichen Merkmalskatalogs berücksichtigt. Über das 
Gesetzgebungsverfahren können die Ministerien unmittelbar Einfluss auf das Erhebungsprogramm nehmen. 
Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die Spitzenverbände sowie 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 
BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden in 
den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss „Verkehrsstatistik“ eingebracht. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Bei der Statistik handelt es sich um eine Vollerhebung. Auskunftspflichtig sind Unternehmen, die auf dem 
deutschen Schienennetz Gütertransporte durchführen. In die Statistik einbezogen sind somit grundsätzlich auch 
Unternehmen mit Sitz im Ausland. Die Daten sind direkt an das Statistische Bundesamt zu übermitteln. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Für die Jahreserhebung erfolgt die Erfassung mittels eines Online-Fragebogens (IDEV). Die Daten werden direkt an 
das Statistische Bundesamt gemeldet. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Daten werden nach Eingang auf Plausibilität geprüft. Bei fehlenden bzw. unplausiblen Angaben erfolgen 
grundsätzlich Rückfragen bei den auskunftspflichtigen Unternehmen. 

Sofern genügend Informationen zur Verfügung stehen, erfolgt bei fehlenden Angaben (item non response) oder 
Antwortausfällen (unit non response) durch Experten eine Einsetzung (Imputation) bzw. Zuschätzung. Bei 
Antwortausfällen von Unternehmen über die kaum Informationen zur Verfügung stehen, ist eine Schätzung i. d. R. 
nicht möglich. 

Da es sich um eine Totalerhebung handelt, kommt ein Hochrechnungsverfahren nicht zur Anwendung. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Eine Saisonbereinigung wird nicht durchgeführt. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Größere Unternehmen gewinnen die Daten i. d. R. aus ihren betrieblichen IT-Systemen. In kleineren Unternehmen 
erfolgt die Datenzusammenstellung dagegen oft noch im größeren Umfang manuell. Nach Ergebnissen des 
nachgelagert durchgeführten Belastungsbarometers, mit dem der Aufwand der Unternehmen für die 
Statistikerstellung ermittelt wird, liegen die Gesamtkosten bei den Auskunftgebenden je Erhebung bei etwa 3.000 
EUR. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Qualität der Ergebnisse korreliert mit der Qualität des Berichtskreises sowie der Qualität der Meldungen. Die 
Qualität der Meldungen ist durch entsprechend konzipierte Plausibilitätsprüfungen mit anschließender 
Fehlerkorrektur im Statistischen Bundesamt insgesamt als hoch einzustufen. Der regelmäßig durch 
Verwaltungsdaten aktualisierte Berichtskreis deckt die relevanten Erhebungseinheiten vollständig ab (s. 4.3). 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Keine, da es sich um eine Totalerhebung handelt. 



 

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023 
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Seite 8 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Zur Bestimmung der berichtspflichtigen Unternehmen werden Angaben des Eisenbahnbundesamtes über die 
Unternehmen, die über eine Genehmigung zur Durchführung von Gütertransporten auf dem deutschen 
öffentlichen Schienennetz verfügen, verwendet. Die Informationen erfassen die Grundgesamtheit vollständig und 
hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den Eisenbahnverkehrsunternehmen fehlerfrei. 

Nicht-stichprobenbedingte Fehler können auftreten, wenn neue Unternehmen nicht zeitnah in die Statistik 
integriert werden können. Zudem können Fehler auftreten, wenn für (insbesondere ausländische) Unternehmen 
weder Werte geliefert werden noch zuverlässig geschätzt werden können. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Bei der Statistik des Schienen-Güterverkehrs werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten 
veröffentlichte Daten als endgültig. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Trifft nicht zu. 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Siehe 4.4.2. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Zeitspanne zwischen Berichtsstichtag und dem Veröffentlichungstermin beträgt 10 1/2 Monate. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Berichtsjahr 2020 erfolgte am 16.12.2021 und damit zwei Monate 
verspätet. Ursächlich dafür war eine grundlegende Überarbeitung der Fachanwendung, die zur Aufbereitung der 
Meldungen dient. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Seit dem Berichtsjahr 2005 werden Daten für Deutschland erhoben und veröffentlicht. Eine weitere regionale 
Untergliederung findet nicht statt. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Daten zu Kapazitäten und Beschäftigten im Schienen-Güterverkehr veröffentlicht das Statistische Bundesamt seit 
dem Berichtsjahr 2005. Die Ausprägungen einzelner Merkmale hat sich im Zeitverlauf geändert, dadurch ist die 
Vergleichbarkeit eingeschränkt. Angaben zu Beschäftigten, Triebfahrzeugen und Transportkapazitäten insgesamt 
liegen durchgehend vor. Aktuell umfasst die Zeitreihe mit vergleichbaren Werten insgesamt vier Berichtsjahre 
(2005 bis 2020). 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die Kohärenz zu den übrigen Statistiken des Schienen-Güterverkehrs ist gegeben. Allerdings werden bei den 
monatlichen und jährlichen Erhebungen zur Erfassung der Verkehre auf dem deutschen Schienennetz zur 
Vermeidung von Doppelzählungen nur Hauptfrachtführer befragt. Bei der fünfjährlichen Erhebung zu den 
Kapazitäten im Schienen-Güterverkehr sind alle Eisenbahnverkehrsunterhmen auskunftspflichtig. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Interne Kohärenz ist gegeben. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Nicht bekannt. 
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8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Pressemitteilungen werden anlassbezogen veröffentlicht. Die Pressemitteilungen können unter 
https://www.destatis.de/presse/ abgerufen werden. 

Veröffentlichungen 

Die Jahreserhebungen werden in der Fachserie 8, Reihe 2.1 (Betriebsdaten des Schienenverkehrs) veröffentlicht. 
Diese finden Sie unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_8.html 

Online-Datenbank 

Die Ergebnisse der Jahreserhebung sind in „Genesis-Online“ nicht verfügbar. 

Zugang zu Mikrodaten 

Mikrodaten sind nicht verfügbar. 

Sonstige Verbreitungswege 

Entfällt. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Entfällt. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Zugang über die Website des Statistischen Bundesamts. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Entfällt. 

https://www.destatis.de/presse/
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_8.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Gueterverkehr/_inhalt.html#sprg239694
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